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Allgemeine Chronik

Grundlagen der Staatsordnung

Föderativer Aufbau

Föderativer Aufbau

Jahresrückblick 2022: Föderativer Aufbau

Die Diskussionen über Krisentauglichkeit und allfälligen Reformbedarf des
schweizerischen föderalistischen Systems hielten 2022 wie schon in den Vorjahren an,
allerdings in geringerer medialer Intensität: Mit dem Abflauen der Covid-19-Pandemie
und der Aufhebung der meisten Massnahmen ging Anfang Jahr auch das
Medieninteresse an Fragen des Föderalismus auf das Niveau vor der Pandemie zurück
(siehe die Abbildungen in der angehängten APS-Zeitungsanalyse 2022).
Viele Medien, Behörden und Forschende zogen aber Bilanz darüber, ob der
Föderalismus bei der Bekämpfung der Covid-19-Pandemie eher Fluch oder Segen
gewesen sei. Dabei herrschte weitgehend Einigkeit, dass der Föderalismus
verschiedentlich einem Schwarzpeter-Spiel Vorschub leistete, bei dem Bund und
Kantone sich gegenseitig die Verantwortung für unpopuläre Entscheidungen
zuschoben. Kantonal unterschiedliche Regelungen wurden oft als Flickenteppich
wahrgenommen, was möglicherweise der generellen Akzeptanz von Einschränkungen
schadete. Andererseits wurden dank dem «föderalen Labor» diverse innovative
Lösungen in einem Kanton entwickelt und konnten im Erfolgsfall dann auch anderswo
übernommen werden – so etwa die Zürcher Lösung für die Unterstützung von
Kulturschaffenden, das Zuger Ampelsystem oder die Bündner Massentests, welche
ihrerseits aus dem Wallis inspiriert waren. Weil der Föderalismus zu einer breiteren
Abstützung politischer Massnahmen zwingt, hat er gemäss einer verbreiteten
Einschätzung die Entscheidungsfindung verlangsamt und tendenziell verwässert, die
Akzeptanz in der Gesellschaft dadurch aber vermutlich verbessert. Kritik gab es in den
Medien, aber auch aus den Kantonen, an der Rolle der interkantonalen Konferenzen der
Kantonsregierungen: Diese seien fälschlicherweise als Sprachrohre der Kantone
gegenüber dem Bund und der Öffentlichkeit wahrgenommen worden.

Aufgrund dieser Diskussionen wurden teilweise auch Konsequenzen in Form von
institutionellen Anpassungen gefordert. Ein von verschiedenen Seiten vorgebrachtes
Anliegen war eine klarere Kompetenzzuteilung und eine bessere Koordination zwischen
Bund und Kantonen. Derweil rückte die Konferenz der Kantonsregierungen (KdK) wieder
von ihrer Ende 2020 formulierten Forderung nach einem paritätisch
zusammengesetzten politisch-strategischen Führungsorgan von Bund und Kantonen ab;
sie erachtete nun im Fall einer Krise bloss noch einen gemeinsamen Krisenstab auf
operativer Ebene und eine Intensivierung des Dialogs auf strategischer Ebene für nötig.
Zudem solle das Epidemiengesetz dem Bund künftig bereits in der besonderen Lage
(und nicht erst in der ausserordentlichen Lage) eine «strategische Gesamtführung» und
zusätzliche Kompetenzen für landesweite Massnahmen übertragen. Kritikerinnen und
Kritiker witterten darin eine neue Schwarzpeter-Strategie: Die KdK wolle Verantwortung
an den Bund abschieben. Die KdK selbst argumentierte hingegen, es gehe ihr um die
Vermeidung von Flickenteppichen.

Die zwei Seiten der Föderalismusmedaille – einerseits Begünstigung innovativer
Lösungen durch das föderale Labor, andererseits Verlangsamung einheitlicher
Lösungen und Koordinationsbedarf zwischen Bund und Kantonen – blieben auch in
anderen Bereichen ein unerschöpfliches Thema der öffentlichen Diskussion. So wurde
etwa diskutiert, ob der Föderalismus bei der Digitalisierung der öffentlichen
Verwaltung(en) in der Schweiz als Motor oder vielmehr als Bremsklotz wirke.
Die Aufgabenteilung und die Zusammenarbeit zwischen Bund und Kantonen war auch
bei der Aufnahme der zahlreichen nach der russischen Invasion aus der Ukraine
Geflüchteten ein Thema. Aufgrund der erstmaligen Aktivierung des Schutzstatus S
waren dabei Fragen zu klären, wie jene nach einem Schlüssel für die Zuteilung der
Geflüchteten auf die Kantone oder nach der finanziellen Unterstützung des Bundes für
ihre Betreuung in den Kantonen.
In der Diskussion um eine drohende Energieknappheit forderte die Konferenz
kantonaler Energiedirektoren (EnDK) nebst der Einberufung eines Krisenstabs auf
Bundesebene mehr und frühzeitigere koordinierende Vorgaben vom Bund, worauf
dieser vorerst nicht einging. Manche Kommentatorinnen und Kommentatoren fühlten
sich an das «Gschtürm» während der Covid-19-Pandemie erinnert: Erneut schöben

BERICHT
DATUM: 31.12.2022
HANS-PETER SCHAUB
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Bund und Kantone einander gegenseitig die Verantwortung für unpopuläre Massnahmen
zu. 

Die Debatte um das Verhältnis zwischen Stadt und Land flaute im Vergleich zum Vorjahr
deutlich ab – bis sie im Zusammenhang mit den Bundesratsersatzwahlen im Dezember
unvermittelt wieder hochkochte: Einige Stimmen in den Medien befürchteten aufgrund
der Wohnorte der künftigen Bundesratsmitglieder eine Übervertretung der ländlichen
Schweiz, andere sahen auf lange Sicht gerade im Gegenteil die Städte übervertreten,
während Agglomerations- und Landgemeinden weniger Bundesratsmitglieder stellten
als es ihrem Bevölkerungsanteil entspräche. Dagegen gehalten wurde aber vor allem
auch, dass die aktuellen Wohnorte der Bundesratsmitglieder bloss von marginaler
Bedeutung für die Vertretung regionaler Interessen in der Schweiz seien.

Derweil tat sich bei zwei Volksabstimmungen ein Röstigraben auf: Sowohl beim
knappen Ja zur AHV-21-Reform als auch beim Nein zum Medienpaket wurde die
Romandie (und bei der AHV zudem das Tessin) von einer Mehrheit der Deutschschweiz
überstimmt. Zwei im Berichtsjahr erschienene Studien zum Röstigraben gaben
indessen eher zu Gelassenheit Anlass: Sie zeigten unter anderem, dass sämtliche
Kantone – auch jene der Sprachminderheiten – deutlich häufiger auf der Gewinner- als
auf der Verlierseite stehen und dass es bisher nicht einmal bei jeder hundertsten
Volksabstimmung zu einem «perfekten» Röstigraben gekommen ist, bei dem sämtliche
mehrheitlich französischsprachigen Kantone auf der einen und sämtliche
Deutschschweizer Kantone auf der anderen Seite standen.

In der schier unendlichen Geschichte um die Kantonszugehörigkeit von Moutier
unternahmen Beschwerdeführende 2022 einen Versuch, das Abstimmungsergebnis von
2021 mit einem Rekurs umzustossen. Das bernische Statthalteramt trat auf den Rekurs
jedoch nicht ein, sodass es nicht zu einer weiteren Abstimmungswiederholung kommt:
Moutier wird also vom Kanton Bern zum Kanton Jura übertreten – und zwar möglichst
per 1. Januar 2026. Auf dieses Datum konnten sich die beiden Kantone und der Bund
inzwischen einigen. Bis dahin ist noch eine Reihe inhaltlicher Fragen zu lösen, und das
Ergebnis muss in Volksabstimmungen in den Kantonen Bern und Jura sowie mit einem
Parlamentsbeschluss des Bundes abgesegnet werden.
Nachdem die bisher ebenfalls bernische Gemeinde Clavaleyres diesen Prozess bereits
durchlaufen hatte, stellte der Wechsel von Clavaleyres zum Kanton Freiburg am 1.
Januar 2022 nur noch eine Vollzugsmeldung dar. Es handelte sich dabei um die erste
Grenzverschiebung zwischen zwei Schweizer Kantonen seit 1996, als Vellerat den
Kanton Bern zugunsten des Kantons Jura verliess.

Häufiger als Kantonswechsel sind Gemeindefusionen innerhalb desselben Kantons. Der
Trend zu weniger und grösseren Gemeinden ging 2022 weiter: Am 1. Januar 2022 betrug
die Zahl der Gemeinden in der Schweiz 2'148, das waren 24 weniger als ein Jahr davor.
Damit ging die Entwicklung in einem ähnlichen Tempo weiter wie in den Vorjahren. 1

Beziehungen zwischen Bund und Kantonen

Ebenfalls nicht fachspezifisch ausgerichtet ist die im Juni gegründete Konferenz der
Westschweizer Kantone, in der die Regierungspräsidenten sowie ein weiteres
Exekutivmitglied aus den vier französischsprachigen Kantonen Genf, Jura, Neuenburg
und Waadt sowie den drei sprachlich gemischten Kantonen Bern, Freiburg und, Wallis
vertreten sind. In der Deutschschweiz bestehen derartige regionale
Regierungspräsidentenkonferenzen schon seit längerer Zeit. 2

KANTONALE POLITIK
DATUM: 10.12.1993
AUTOR UNBEKANNT
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Landesverteidigung

Landesverteidigung und Gesellschaft

La facture pour la livraison de matériel par l'armée durant la crise du Covid-19 fait
grincer des dents plusieurs cantons. Pour faire face à la crise, l'armée a commandé des
quantités importantes de masques, gants, blouses et appareils respiratoires. Début
juin, la pharmacie de l'armée a présenté aux cantons, une seconde fois, une liste de
prix pour ce matériel. Le DDPS avait précisé que les coûts d'acquisition avaient été
préfinancés par la Confédération et que les cantons devaient alors rembourser les frais
d'achat à la Confédération. Pour les cantons comme Fribourg, le Valais et Neuchâtel, la
facture est jugée trop élevée et incohérente. D'autres cantons estiment que le procédé
de financement est peu transparent et que l'armée a commandé trop de matériel. Ils
avancent que l'armée ne facture pas son intervention lorsqu'elle intervient à titre
subsidiaire lors de catastrophe naturelle. Si pour le conseiller national François Pointet
(pvl, VD) – membre de la CPS-CN – la responsabilité d'équiper les hôpitaux incombe aux
cantons selon le plan pandémie; pour son homologue, Pierre-Alain Fridez (ps, JU), c'est
à la Confédération d'assumer l'essentiel des coûts car c'est elle qui a déclaré l'état de
nécessité. 3

ANDERES
DATUM: 30.07.2020
DIANE PORCELLANA

Öffentliche Finanzen

Finanzausgleich

Im September 2018 legte der Bundesrat seine Botschaft zur Änderung des
Bundesgesetzes über den Finanz- und Lastenausgleich (FiLaG) vor. Diese basiert
insbesondere auf der Feststellung im dritten Wirksamkeitsbericht zum Finanzausgleich,
wonach der Ressourcenausgleich bisher zu hoch dotiert war. Anstelle der angestrebten
85 Prozent hatte die Mindestausstattung des ressourcenschwächsten Kantons (Kanton
Jura) im Jahr 2018 88.3 Prozent des schweizerischen Durchschnitts betragen. Sich auf
den im März 2017 von der KdK verabschiedeten Antrag zur Optimierung des
Finanzausgleichs stützend schlug der Bundesrat diesbezüglich einen Systemwechsel
vor: Neu soll die politische Steuerung des Ressourcenausgleichs nicht mehr über die
alle vier Jahre erfolgende Festlegung der Grundbeiträge, sondern über die Festlegung
der Mindestausstattung für den ressourcenschwächsten Kanton erfolgen. Diese soll neu
garantiert, nicht mehr bloss angestrebt, und entsprechend auf Gesetzesstufe bei 86.5
Prozent des schweizerischen Durchschnitts festgelegt werden. Da der effektive Wert
bisher höher war, soll der Zielwert durch schrittweise Senkung erreicht werden. Durch
diese Senkung sparen die ressourcenstarken Kantone sowie der Bund Geld. Der Anteil
Ersterer an der Finanzierung des Ressourcenausgleichs wird zudem auf das
verfassungsmässige Minimum von zwei Dritteln der Leistungen beschränkt, die dadurch
entstehende Finanzierungslücke übernimmt der Bund. Der Bund wird seine
Einsparungen in der Höhe von CHF 280 Mio. ins Ausgleichssystem reinvestieren und für
eine höhere Dotation des soziodemografischen Lastenausgleichs sowie zur zeitlich
beschränkten Abfederung der Auswirkungen dieser Änderungen auf die
ressourcenschwächeren Kantone einsetzen. Schliesslich wird auch der Alpha-Faktor,
der die Gewichtung der Vermögen im Ressourcenpotenzial beinhaltet, «an die
fiskalische Realität», wie es der Bundesrat in seinem Bericht nannte, angepasst.

Mit diesen Änderungen erfüllte der Bundesrat die bereits seit langem gestellten
Forderungen der Geberkantone. Deren Beiträge waren absolut in den letzten Jahren
stetig angestiegen, weshalb sie eine Änderung des bisherigen NFA-Systems forderten.
Der nun vorliegende Entwurf fand entsprechend bei ihnen allen Anklang; Unterstützung
wurde ihm aber auch von den meisten Nehmerkantonen zuteil. In der zwischen März
2018 und Juni 2018 durchgeführten Vernehmlassung standen 21 Kantone der Revision
positiv gegenüber. Einzig verschiedene ressourcenschwächere Kantone hatten sich
explizit gegen die Vorlage und für eine Beibehaltung des heutigen Systems
ausgesprochen (Wallis und Jura) respektive Vorbehalte angemeldet (Freiburg,
Neuchâtel und Bern). In den Medien der Romandie wurde denn auch insbesondere
thematisiert, dass mit Freiburg, dem Wallis, Neuchâtel und Jura insbesondere
französischsprachige Kantone von der Revision benachteiligt würden. Die
Deutschschweizer Medien hingegen fokussierten insbesondere darauf, dass der Bund
die Einigung zwischen den Kantonen durch die Reinvestition der CHF 280 Mio., die er
theoretisch sparen könnte, «erkauft» habe. 4

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 28.09.2018
ANJA HEIDELBERGER
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1) APS-Zeitungsanalyse 2022 – Föderativer Aufbau
2) LM und BZ, 5.6.93; Lib. 10.12.93.
3) Exp, TG, 30.7.20
4) BBl 2018, S. 6577; Ergebnisbericht der Vernehmlassung vom 28.9.18; TZ, 3.3.18; NF, NZZ, 10.3.18; LZ, 14.3., 7.4.18; TA,
17.4.18; CdT, 7.6.18; TZ, 18.6.18; BU, NZZ, 20.6.18; NZZ, 29.6.18; TA, 17.7.18; BU, BaZ, 27.7.18; OWZ, 1.9.18; AZ, Lib, NZZ, SGT,
29.9.18; BU, 2.10.18; NZZ, 20.10., 31.10., 1.11.18; NF, 8.11.18; NZZ, 14.11.18
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